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§ 42 TJG 2004 Schutz des Wildes
 TJG 2004 - Jagdgesetz 2004 - TJG 2004, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.12.2025

1. (1)Es ist verboten, ein Jagdgebiet außerhalb von öffentlichen Straßen und von Wegen, die allgemein als

Verbindung zwischen Ortschaften und Gehöften (bewohnten Bauernhöfen) benützt werden, ohne schriftliche

Bewilligung des Jagdausübungsberechtigten mit einem Gewehr, mit Gegenständen, die zum Fangen oder Töten

von Wild bestimmt sind oder dies erleichtern, zu durchstreifen. Ausgenommen von diesem Verbot sind Personen,

die kraft ihrer amtlichen Stellung oder behördlichen Ermächtigung zum Betreten des Jagdgebietes befugt sind.

2. (2)Jede vorsätzliche Beunruhigung und jede Verfolgung von Wild, das Berühren und Aufnehmen von Jungwild

sowie das Halten und Befördern von lebendem Wild durch Personen, die zur Jagdausübung nicht berechtigt sind,

ist außer aufgrund einer Verordnung nach § 52a Abs. 1 oder nach § 52b Abs. 1 verboten. Kommt lebendes oder

verendetes Wild in den Besitz solcher Personen, so haben sie es unverzüglich beim Jagdausübungsberechtigten

oder bei seinem Jagdschutzpersonal abzuliefern.

3. (3)Um eine Verletzung oder Tötung von Rehkitzen durch die Mahd zu verhindern, ist der Einsatz von Drohnen

zum Aufsuchen gefährdeter Tiere gestattet. Aufgefundene Rehkitze dürfen für den Zeitraum der Mahd

vorübergehend aus dem Gefährdungsbereich entfernt werden (sichere Bergung). Das Aufsuchen und die sichere

Bergung sind grundsätzlich nur mit Zustimmung des Jagdausübungsberechtigten gestattet; kann diese jedoch

nicht rechtzeitig eingeholt werden, so können diese Tätigkeiten vom Grundeigentümer, vom

Nutzungsberechtigten oder von zur Mahd beauftragten Personen auch ohne Zustimmung des

Jagdausübungsberechtigten durchgeführt bzw. veranlasst werden. Der Jagdausübungsberechtigte ist hiervon

jedoch unverzüglich auf geeignete Weise zu verständigen.

4. (4)Das Halten und das Befördern ganzjährig geschonter Greifvögel ist verboten. Ausnahmen zum Zweck der

Ausübung der Beizjagd dürfen von der Bezirksverwaltungsbehörde nur in besonders begründeten Fällen bewilligt

werden, in denen

1. a)eine andere zufriedenstellende Lösung nicht möglich ist,

2. b)der Bestand der betroffenen Wildart nicht gefährdet ist, sofern es sich nicht um gezüchtete und/oder

registrierte Vögel handelt,

3. c)die sachgemäße Unterbringung, Pflege und Beförderung der Greifvögel gewährleistet ist und

4. d)der Antragsteller ausreichende Kenntnisse in der Beizjagd glaubhaft macht, wie etwa durch Vorlage eines

Nachweises über eine in Österreich abgelegte Falknerprüfung oder einer gleichwertigen Bescheinigung

eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes, des

Vereinigten Königreiches Großbritannien und Nordirland oder der Schweizer Eidgenossenschaft.
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